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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Beide Parlamentskammern stimmten in einer Sondersession im Februar 1989 der
Immunitätsaufhebung von Elisabeth Kopp ohne Gegenstimme zu. Am 15. März wählte
die Vereinigte Bundesversammlung den Freiburger Staatsanwalt Joseph-Daniel Piller
zum ausserordentlichen Bundesanwalt. Dieser beantragte – nach Abschluss der vom
eidgenössischen Untersuchungsrichter Koeferli durchgeführten Ermittlungen – beim
Bundesstrafgericht Anklageerhebung wegen Amtsgeheimnisverletzung gegen Elisabeth
Kopp, ihre persönliche Mitarbeiterin und eine Beamtin des EJPD. Mangels schlüssiger
Anhaltspunkte verzichtete Piller hingegen darauf, eine Strafverfolgung wegen
Begünstigung zu beantragen. Die Anklagekammer des Bundesgerichts, welche
überprüfen musste, ob die Anklageschrift den gesetzlichen Erfordernissen entsprach
und ob die Anklage grundsätzlich gerechtfertigt sei, entschied sich anfangs November
1989 für eine Zulassung der Klage. 1
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HANS HIRTER

1) Amtl. Bull. NR, 1989, S.98ff; Amtl. Bull. SR, 1989, S.67ff; BaZ, 14.9.89; Presse vom 22.9. und 15.11.89.; Presse vom 28.2.89.;
Presse vom 16.3.89.; NZZ, 25.1.89.
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